
 

 

Anlage 2  
 

Technisch-organisatorische Maßnahmen zur Datenübermittlung durch die 
Bedarfsstelle an die blista 

 
Sofern eine verschlüsselte Übermittlung der Dokumente an die Auftragnehmerin erforderlich ist, kann 

die entsprechende Datenübermittlung durch die jeweils auftraggebende Bedarfsstelle – Ende zu Ende 

verschlüsselt und signiert – mittels OSCI erfolgen. Hierfür kann auf Behördenseite die Software EGVP 

in der Ausprägung des so genannten besonderen Verwaltungs- und Gerichtspostfachs (beBPo) 

eingesetzt werden. Das beBPo wird bei Bremer Behörden eingesetzt, um den Verpflichtungen der 

Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV)) nachzukommen.  

Zur Kommunikation der blista mit den unterschiedlichen beBPo wurde dort ebenfalls ein OSCI-Client 

eingerichtet.  

 
Quelle: Governikus KG 

(https://www.governikus.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen_Broschueren/Clientanwendungen_eR_klein.pdf) 

Der nachfolgenden Visitenkarte sind die Kontaktdaten der blista zu entnehmen, die für eine 

verschlüsselte Übermittlung der Dokumente per EGVP erforderlich sind. Um die blista als Empfänger 

einer Nachricht auszuwählen, muss lediglich im Adressbuch der Anwendung nach den u.a. Einträgen 

gesucht werden. Beispielsweise also nach „Blindenstudienanstalt“ im Feld Name/Firma. 



 

 

 

Der verwendete Protokollstandard OSCI-Transport ermöglicht die sichere, vertrauliche und 

rechtsverbindliche Übertragung elektronischer Daten im E-Government. Die klassischen Schutzziele 

Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit bei der Übermittlung von Nachrichten 

werden dabei unter anderem durch das Prinzip des doppelten Umschlags gewährleistet.  

Die Identifizierung der eingerichteten Postfächer (beispielsweise für Behörden) erfolgt mittels eines 

eigenen Verzeichnisdienstes (SAFE). Mittels SAFE können elektronische Identitäten (eIDs) registriert 

werden. Damit kann die Identität einer Behörde als solche hinterlegt und bestätigt werden.  

Nachrichten, die über das beBPo versendet werden, enthalten zusätzlich zur Verschlüsselung den 

sogenannten vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis. Der vertrauenswürdige Herkunftsnachweis 

kommt einem qualifizierten Signaturzertifikat gleich. Rückantworten der blista an die auftraggebende 

Bedarfsstelle erfolgen in diesem Fall ebenfalls via OSCI, mittels des Governikus Communicators 

Justiz Edition. Das für die Verschlüsselung und Signatur auf Seiten der blista zu verwendende 

Zertifikat sollte daher einer vertrauenswürdigen PKI entstammen. In Betracht kommen u.a. die vom 

Governikus Communicator Justiz Edition unterstützten Softwarezertifikate. Informationen zu 

unterstützten Softwarezertifikaten können beim Hersteller Governikus eingesehen bzw. erfragt 

werden.1 

                                                      

1 https://www.governikus.de/produkte-loesungen/governikus-communicator/justiz-edition/  


